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POLIZEIPRÄSIDIUM ULM

REFERAT PRÄVENTION

Polizeipräsidium Ulm Datum 09.08.2016

Name Bernd Heß

StB Einsatz
-Sachbereich Verkehr-

Durchwahl 0731/188-1414

CNP

Aktenzeichen
(Bitte bei Antwort angeben)

Anhörung zum Bebauungsplan „Nadelbaumäcker“

Stellungnahme aus kriminalpräventiver Sicht

Freitext

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus kriminalpräventiver Sicht ist, Sicherheit durch Nutzungsvielfalt und -qualität des 

Wohnquartiers zu schaffen.

Eine sog. Nutzungsmischung führt zu einer Belebung dieser Bereiche zu den unterschiedlichsten 

Tageszeiten und fördert daher die subjektive und objektive Sicherheit.

In der Nähe befindliche Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Einkaufsmöglichkeiten und auch 

Arztpraxen dienen nicht nur der wohnortnahen Versorgung mit dem täglich Notwendigen, sie 

minimieren auch den Mobilitätszwang. Weiterhin werden hierdurch Familienarbeit und die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser ermöglicht. 

Auch die eigenständige Lebensführung gerade der älteren Menschen mit ihrem oft 

eingeschränkten Mobilitätsradius wird durch die Nutzungsvielfalt positiv beeinflusst. All diese 

wohnortnahen Treffpunkte für Jung und Alt tragen zum Abbau der Anonymität bei. 

Studien belegen, dass Anonymität zu einer höheren Kriminalitätsbelastung führt, da das

Entdeckungsrisiko für Straftäter minimiert wird.

Kommunikationsbereiche oder multifunktional nutzbare Freiflächen in der Nähe von 

Wohngebäuden fördern soziale Kontakte.
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Diesbezüglich ist auch auf eine freundliche, helle Farbgestaltung sowie einer ausreichenden 

Beleuchtung hinzuwirken um sog. „Angsträume“ (dunkle Ecken, unübersichtliche Hauseingänge 

u.ä.) zu vermeiden.

Damit einbruchhemmende Maßnahmen bereits bei der Planung von Gebäuden - meist noch 

kostengünstig - mit einbezogen werden können, müssen Architekten und Bauherren umfassend 

und frühzeitig informiert werden. Durch textlichen Hinweis im Bebauungsplan sollte deshalb auf 

die kostenfreie Beratung durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle beim Polizeipräsidium Ulm 

hingewiesen werden.

Mit freundlichen Grüßen

B. Heß
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
  

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

 
Stadt Ulm 
SUB  
Herrn Kastler 
 
Per E-Mail: h.kastler@ulm.de 
CC: info@ulm.de 

Tübingen 24.03.2017 

Name Sandra Kreußer 

Durchwahl 07071 757-3253 

Aktenzeichen 21-15/2511.2-2101.0-230/26 

(Bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) 

Schreiben vom 15.02.2017 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt Ulm 
 

 Flächennutzungsplanänderung  

 Bebauungsplan „Nadelbaumäcker“ 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 sonstige Satzung 

 
 

B. Stellungnahme 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken. 

 Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 
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1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

 

Keine Bedenken oder Anregungen. 

Für die Erläuterungen in der Abwägung bedanken wir uns. 

 

 

2. Belange des Naturschutzes 

 

Die artenschutzrechtliche Prüfung liegt nun vor; nachvollziehbar wird dargestellt, dass 

unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutzrechtlichen 

Verbote gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG verwirklicht werden bzw. keine Planung in eine 

Ausnahmelage hinein stattfindet. 

 

Die Fläche betrifft einen Kernraum des landesweiten Biotopverbunds mittlerer Stan-

dorte. Nach § 15 Abs. 2 NatSchG soll bei der Festsetzung von Art und Umfang der 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Stärkung des Biotopverbunds Sorge ge-

tragen werden. Die vorliegende Planung sieht Ausgleichsflächen vor, die abseits und 

außerhalb des Suchraums des Biotopverbunds mittlerer Standorte liegen. Es sollte 

daher begründet werden, warum keine Ausgleichsflächen in den Verbundräumen, 

resp. im Nahbereich des Eingriffs, zur Verfügung stehen. 

 

 

 

3. Belange der Landwirtschaft 

 

Keine weiteren Anregungen. 

 

 

 

 

gez. 

Kreußer
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Nr. 21-15/2511.2-2101.0-230/26 

 

 

 

 

Dem 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Per E-Mail: info@alb-donau-kreis.de 

 

 

 

und 

 

 

 

Dem 

Regionalverband Donau-Iller 

Per E-Mail: sekretariat@rvdi.de 

CC: martin.samain@rvdi.de 

 

 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Tübingen, 24.03.2017 

Regierungspräsidium 

 

 

 

gez. 

Kreußer 
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Wünsch Daniela

Von: Weber, Cornelia (RPF) <cornelia.weber@rpf.bwl.de>
Gesendet: Donnerstag, 23. März 2017 07:05
An: Info (Stadt Ulm)
Cc: Kastler, Heinrich (Stadt Ulm)
Betreff: BP "Nadelbaumaecker", Ulm
Anlagen: rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen_vom_28102015.pdf; 2017001565_

2511_Kos_lvn.pdf

Ihr Schreiben Az. SUB-Ka vom 08.02.2017 
 
Anlage: Merkblatt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag von Frau Koschel übersende ich Ihnen unsere Stellungnahme. 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse:abteilung9@rpf.bwl.de 
gerne zur Verfügung. 
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen 
werden: 
http://www.lgrb-bw.de/download_pool/rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf  
 
Elektronische Post ist grundsätzlich an die Poststelle (abteilung9@rpf.bwl.de) zu richten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. 
 
Weber 
 
 

Cornelia Weber  

Regierungspräsidium Freiburg  
Ref. 91  
Albertstraße 5, 79104 Freiburg i. Br.  
Telefon: 0761 – 208-3042; Fax: 0761 – 208-3029  
E-Mail: Cornelia.Weber@rpf.bwl.de; Internet: http://www.rp-freiburg.de  

 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Stadtplanung,  
Umwelt, Baurecht  
Münchner Straße 2  
89073 Ulm  
  
Mehrfertigung an:  
Georg Schwer GmbH  
Ringinger Straße 9  
89079 Ulm - Eggingen 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

22.03.2017 
208-3046 
Frau Koschel 
2511 // 17-01565 

 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 230/26 und örtl icher Bauvorschriften für den 
Bereich „Nadelbaumäcker“ auf der Gemarkung Eggingen  der Stadt Ulm  
(TK 25: 7625 Ulm-Südwest);  
 
Offenlage  
 
Ihr Schreiben Az. SUB-Ka vom 08.02.2017  
 
Anhörungsfrist 24.03.2017 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Re gelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können  
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sa chstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Die im Folgenden erneut aufgeführten geotechnischen Hinweise und Anmerkungen der 
LGRB-Stellungnahme vom 22.08.2016 (LGRB- Az. 2511 // 16-07296) umfassen das 
Plangebiet und sind weiterhin gültig: 
 
„Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten besteht der Untergrund aus Ge-
steinen der Unteren Süßwassermolasse und der Oberen Brackwassermolasse, welche 
teilweise durch Holozäne Abschwemmmassen überlagert werden. Im tieferen Untergrund 
werden Gesteine des Oberjuras vermutet. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt.“ 
 
Laut Ziffer A.6.9 der Begründung zum Bebauungsplan (Stand 22.12.2016/07.02.2017) 
sollten diese Hinweise und Anregungen zur Geotechnik in Ziffer 3.3 der Hinweise auf der 
Planzeichnung übernommen werden, was jedoch bislang nicht erfolgte. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine über die u. g. Anmer-
kungen zum Bergbau hinausgehenden Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 
 
 
Grundwasser  
 
Aus hydrogeologischer Sicht sind zum Planungsvorhaben keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
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Bergbau  
 
Östlich und südöstlich des Plangebietes liegt die Sandgrube „Kreuzäcker“ der Firma 
Georg Schwer GmbH. Dieser Tagebaubetrieb steht unter der Aufsicht des Landesamtes 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) und wird auf der Grundlage rechtskräftig 
bestehender Entscheidungen nach dem Bundesberggesetz (BBergG) geführt. 
 
Nach Kenntnis des LGRB ist eine Erweiterung der Sandgrube Richtung Norden und 
Westen (Flurstücke Nrn. 260/1 und 261/2) geplant. Ein entsprechender Antrag liegt dem 
LGRB derzeit noch nicht vor. Die Stadt Ulm wird zu gegebener Zeit am Zulassungsver-
fahren für die Erweiterung der Sandgrube beteiligt. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planflächen sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Original gezeichnet 
 
Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
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Unitymedia BW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Herr Korkmaz 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-150 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 197642 

 

 

Stadt Ulm 

Herr Heinrich Kastler 

Münchner Straße 2 

89070 Ulm 

 

Datum   

09.03.2017 

Bebauungsplan "Nadelbaumäcker" 
 

Sehr geehrter Herr Kastler, 

vielen Dank für Ihre Informationen.  

 

Zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit Schreiben vom 26.07.2016 Stellung genommen. 

 

Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia  
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 

eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 

Postanschrift:  Unitymedia BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

mailto:ZentralePlanungND@unitymedia.de
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